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Kreis Lippe 
 
281 Bekanntmachung: Gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 Ge-

setz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
 
Gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) wird hiermit bekannt gemacht, dass die 
Bezirksregierung Detmold die Öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung zwischen der Stadt Bielefeld, dem Kreis 
Herford und dem Kreis Lippe über die Übernahme der 
Zuständigkeit für die Beseitigungspflicht von tieri-
schen Nebenprodukten vom 16.03.2017 durch die Be-
zirksregierung Detmold gem. § 24 Abs. 2 Satz des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) am 
27.03.2017 genehmigt hat. 
 
Diese Vereinbarung mit Genehmigungsvermerk wurde im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold am 
24.04.2017 veröffentlicht. Die Ausgabe des Amtsblattes ist 
unter dem Link: http://www.bezreg-
Det-
mold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/070_A
mtsblatt/Amtsblatt2017/index.php einzusehen. 
 
Detmold, 05.05.2017 
 
 
gez . Dr. Axel Lehmann 
Landrat 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
 
 
 
282 Jugend- und Gästehäuser des Kreises Lippe 

auf Langeoog und Norderney (Inselquartiere); 
Hier: Allgemeine Preise in den Jugend- und 
Gästehäusern 01.01.-31.12.2018 und Einfüh-
rung einer Tagungspauschale ab dem 
01.07.2017 

 
Der Ausschuss für Bildungsentwicklung, Sport- und Be-
triebsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.05.2017 gem. 
§ 3 Absatz 4 Buchstabe b der Betriebssatzung für den Ei-
genbetrieb "Schulen des Kreises Lippe" vom 21.12.2009 i. 
V. m. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KrO) und § 5 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der jeweils gel-
tenden Fassung beschlossen, dass für die Jugend- und 
Gästehäuser des Kreises Lippe auf Langeoog und Nor-
derney (Inselquartiere)  
• ab dem 01.01.2018 die in der Anlage dargestellten 

Preise für Unterkunft und Verpflegung gelten  
• ab dem 01.07.2017 eine Tagungspauschale von 15,00 

€ pro Teilnehmer/-in eingeführt wird. 
 
 
gez. Otto 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage 
 
Allgemeine Preise in den Jugend- und Gästehäusern 
01.01.-31.12.2018 
 

(pro 
Über-
nach-
tung und 
Person) 
 

Gruppenhäuser  
Langeoog und 

Norderney 

DZP 
Lange-

oog 

Gästehaus 
Norderney 

 Ü/VP Ü/F Ü/F Ü/VP Ü/F 
Klein-
kinder  
bis ein-
schl. 2 
Jahre 

in Begleitung eines Familienmitglieds ohne Berech-
nung 

Kinder  
3 bis un-
ter 6 Jah-
re 

24,00 € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 24,00 € 

Kinder/ 
Jugend-
liche  
6 bis un-
ter 18 
Jahre 

30,50 € 
 

25,50 € 30,50 € 35,50 € 30,50 € 

Erwach-
sene 
(Gruppe) 
ab 18 
Jahren 

40,50 € 
 

34,50 € 40,50 € 47,00 € 41,00 € 

Indivi-
dualgäs-
te  
ab 27 
Jahre  

Preise für Erwachsene + 3,00 € Aufschlag 

  
(pro 
Über-
nach-
tung) 
 

Ferienwohnungen (Norderney) 
Übernachtung inkl. Selbstversorgung 

FeWo I 100,00 € 
FeWo II 125,00 € 
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283 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung des Kreises Lippe für das 
Haushaltsjahr 2017 
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Stadt Blomberg 
 
284 Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadt-

forst Blomberg zum 30.09.2016 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 06.04.2017 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 30.09.2016 festge-
stellt und über die Behandlung des Ergebnisses wie folgt 
beschlossen: 
 
Der Jahresüberschuss beträgt 128.428,07 €. An die Stadt 
Blomberg wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 
30.677,51 € abgeführt. Der verbleibende Jahresgewinn in 
Höhe von 97.750,56 € wird der allgemeinen Rücklage zu-
geführt.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
29.05.2017 bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses in der Kämmerei der Stadt Blomberg, Am Mar-
tiniturm 1, 32825 Blomberg während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Stadtforst Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 30.09.2016 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Henschke 
und Partner mbB, Bielefeld, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 12.01.2017 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Wir habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebes Stadtforst Blomberg für das Geschäftsjahr 
vom 01.10.2015 – 30.09.2016 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen sowie ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter der 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die  

 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Wür-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.  
 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Henschke und Partner mbB ausgewertet 
und eine Analyse an Hand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich  übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 25.04.2017 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Blomberg, den 05.05.2017 
Stadtforst Blomberg 
 
 
Stodieck 
Kaufm. Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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Stadt Detmold 
 
285 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
01-86 „Temde“  
Ortsteil:  Detmold Süd 
Plangebiet: Zwischen Bahnhofstraße, Emilienstra-

ße, Elisabethstraße und Busbe-
triebshof westlich der Temdestraße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 10.05.2017 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-86 „Temde“  
Ortsteil:  Detmold Süd 
Plangebiet: Zwischen Bahnhofstraße, Emilienstra-

ße, Elisabethstraße und Busbe-
triebshof westlich der Temdestraße 

 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Fer-
dinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingese-
hen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 10.05.2017 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-86 „Temde“  
Ortsteil:  Detmold Süd 
Plangebiet: Zwischen Bahnhofstraße, Emilienstra-

ße, Elisabethstraße und Busbe-
triebshof westlich der Temdestraße 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 11.05.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



474 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 475 
 

 

 
286 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
19-12 „Am Heidenbach/Küsterweg“, 1. (beschleunigte) 
Änderung 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: zwischen Hiddeser Straße, Im 

Winkel, Kapellenweg und Küs-
terweg 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 10.05.2017 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 19-12 „Am Heiden-

bach/Küsterweg“, 1. (be-
schleunigte) Änderung 

Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: zwischen Hiddeser Straße, Im 

Winkel, Kapellenweg und Küs-
terweg 

 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
Die Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Für 
das Änderungsgebiet ist davon auszugehen, dass ein Vor-
kommen besonders geschützter planungsrelevanter Arten 
im Sinne des § 10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
nicht vorhanden sind. Gem. den Aussagen des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV) ist kein gesetzlich geschütztes Biotop, kein Vogel-
schutzgebiet und kein FFH-Gebiet betroffen. Verbotstatbe-
stände des § 19 (3) BNatSchG liegen nicht vor. Es werden 
keine Maßnahmen durchgeführt, die gem. § 42 (1) 
BNatSchG im Sinne des Artenschutzes als Verbote gelten.  
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich während der Zeiten des Publi-
kumsverkehrs im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der 
Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Zimmer 121, Hin-
tergebäude, Rosental 21, über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten und innerhalb von zwei Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung Äußerungen zur Pla-
nung abgeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom  über die Aufstellung des  
 
 
 
 
 

 
Bebauungsplanes 19-12 „Am Heiden-

bach/Küsterweg“, 1. (be-
schleunigte) Änderung 

Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: zwischen Hiddeser Straße, Im 

Winkel, Kapellenweg und Küs-
terweg 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 12.05.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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287 Inkrafttreten der Flächennutzungsplanände-

rung 
 
Nr. 16 „Richthofenstraße/Charles-Lindbergh-Ring“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Nordwestlich und südöstlich 

der Richthofenstraße 
 
Die o. g. Flächennutzungsplanänderung ist von der Be-
zirksregierung in Detmold mit Verfügung vom 12.05.2017- 
AZ.: 35.21.10-505/D.265 - gemäß § 6 Baugesetzbuch ge-
nehmigt worden. 
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich.  
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches wird die vorstehende 
Erteilung der Genehmigung hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplanänderung  
 
Nr. 16 „Richthofenstraße/Charles-Lindbergh-Ring“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Nordwestlich und südöstlich 

der Richthofenstraße 
 
wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 Abs. 

1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen Verlet-
zungen von Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Baugesetz-
buches beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Eine Verletzung von Verfahrens- u. Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen GO NW beim Zustandekommen dieser Flä-
chennutzungsplanänderung kann gem. § 7 Abs. 6 
GO NW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 

 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Flächennutzungs-

planänderungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 15.05.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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288 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
01-70 „Charles-Lindbergh-Ring“, (Neu) 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: zwischen dem Charles-Lindbergh-

Ring, nordwestlich und nordöstlich 
des Hangar 21, südöstlich und nord-
westlich der Richthofenstraße 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 18.02.2017 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
01-70 „Charles-Lindbergh-Ring“, (Neu)  
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: zwischen dem Charles-Lindbergh-

Ring, nordwestlich und nordöstlich 
des Hangar 21, südöstlich und nord-
westlich der Richthofenstraße 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung im Fachbereich 6, Stadtent-
wicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Hin-
tergebäude, Rosental 21, zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 15.05.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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289 Auflassung von Grabstätten auf den Friedhö-

fen der Stadt Detmold 
 
1) Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: 
 
Alter Friedhof 
Abt. F, Nr. 378/379   Wehrmann, Ilse und 

Walter Ruhe 
 
Friedhof Diestelbruch 
Abt. D-U, Nr. 2 A-D   Helene und Robert 

Niewald 
 
Friedhof Klüt 
Abt. D, Nr. 150    Fritz Schlepper 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. B, Nr. 2 B    Willibald Müller 
Abt. B, Nr. 298 A/B Mathilde und Ernst 

Gast 
 
Sofern nicht ein dazu Berechtigter bis zum 30.06.2017 den 
Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der  
Friedhofsverwaltung der Stadt Detmold, Georgstraße 10, 
32756 Detmold stellt, werden die Grabstätten von Amts 
wegen abgeräumt und eingeebnet.  
 
2) Ungepflegte Grabstätten oder keine Angehörige: 
 
Alter Friedhof 
Abt. H, Nr. 102/103   Plaßmeier, Erich Möller 
 
Friedhof Klüt 
Abt. E-U, Nr. 16 A-D   Frieda und Julius Gör-

lich 
 
Friedhof Berlebeck 
Abt. D, Nr. 108/109   Martha und Richard 

Münch 
Abt. D, Nr. 144/145   Elfriede und Friedrich 

Büscher 
 
Friedhof Spork-Eichholz 
Abt. A-U, Nr. 22 a-d   Mathilde und Carl 

Kampmeier 
 
Friedhof Hiddesen 
Abt. E, Nr. 79 A/B   Martha und Walter Mi-

chaelis 
Abt. E, Nr. 241    Maria und Fritz Ebert 
 
Pivitsheide VL  
Abt. C, Nr. 75 A-B   Luise und Rudolf Ha-

ckemack 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. G, Nr. 348/349   Elisabeth und August 

Habich 
Abt. G, Nr. 494/495   Anna und Rudolf Fiege 
Abt. H, Nr. 20/21 Helene und Friedrich 

Langhardt 
Abt. H, Nr. 1124/1125   Nikolai Löwen 
 
Friedhof Heidenoldendorf 
Abt. C, Nr. 50 A-B   Elisabeth und Christian 

Müller 
Abt. D, Nr. 142/143   Marie und Heinrich Ur-

ban 

 
Sofern diese Grabstätten nicht bis zum 30.06.2017 in ord-
nungsgemäßen Zustand gebracht sind, werden die Nut-
zungsrechte entzogen und die Gräber zu Lasten der Pfle-
geverpflichteten eingeebnet. 
 
Die auf den Grabstätten befindlichen Grabsteine, Grab-
schmuck und sonstiges Grabzubehör müssen bis zum 
30.06.2017 abgeräumt sein, andernfalls gehen diese  
Gegenstände entschädigungslos in das Eigentum der Stadt 
Detmold über. 
 
Detmold, 16. Mai 2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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Gemeinde Kalletal 
 
290 Erneute Offenlegung des Entwurfes der 1. Än-

derung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Kalletal, Ausweisung von Konzentrati-
onszonen für Windenergieanlagen 

 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 
3 (2) i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 
18.05.2017 folgenden Beschluss gefasst: 
 
"Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung (2. öf-
fentliche Auslegung) 
 
Der Rat beschließt, den geänderten Entwurf der 1. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kalletal – 
Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergiean-
lagen – gemäß § 3 (2) i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut 
öffentlich auszulegen (2. öffentliche Auslegung)." 
 
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung, die Be-
gründung sowie das Standortkonzept und ein faunistisches 
Gutachten werden öffentlich ausgelegt. Die erneute öffent-
liche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Kalletal zur Auswei-
sung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
wird durchgeführt in der Zeit 
 

vom 06.06.2017 bis einschließlich 07.07.2017. 
 
Die Entwurfsunterlagen liegen während der allgemeinen 
Dienststunden (vormittags: Montag bis Freitag von 8.00 
Uhr bis 12.30 Uhr, nachmittags: Montag bis Mittwoch von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Rathaus der Gemeinde Kalletal, Fachbereich 
Planen und Bauen ( Altbau, Erdgeschoss, Aushang im Flur 
des Fachbereiches Planen und Bauen), Rintelner Straße 3 
in 32689 Kalletal-Hohenhausen zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. Zusätzlich können die Planunterlagen im In-
ternet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal unter 
www.kalletal.de Rubrik "Windkraft" eingesehen werden. 
 
Neben dem Entwurf des Plans ist der Umweltbericht, als 
Teil der Begründung, das Standortkonzept und ein faunisti-
sches Gutachten verfügbar, die nachfolgende umweltbezo-
gene Informationen enthalten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art der vor-
handenen 
Informatio-
nen 

Urheber Thematischer Bezug 

Umweltbe-
richt, als Teil 
der Begrün-
dung 
10.04.2017 

wwk, Weil 
Winterkamp 
Knopp, Land-
schaftsarchi-
tektin, Geo-
graphen Part-
nerschaft für 
Umweltpla-
nung 

Derzeitiger Umwelt-
zustand in den Kon-
zentrationszonen und 
Entwicklung des Um-
weltzustands bei 
Durchführung der 
Planung, Schutzgü-
ter: 
Boden, Wasser, Kli-
ma/Luft, 
Arten und Lebens-
gemeinschaften, 
Landschaftsbild, 
Mensch und Gesund-
heit,  
Kultur- und Sachgü-
ter, 
Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern, Status-
quo Prognose; 
Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich nachteiliger 
Auswirkungen, Um-
weltwirkung geprüfter 
Planungsalternativen, 
zusätzliche Angaben, 
Merkmale der ver-
wendeten techni-
schen Verfahren, feh-
lende Kenntnisse, 
Maßnahmen zur 
Überwachung der er-
heblichen Auswirkun-
gen 

Windenergie 
in Kalletal 
Faunisti-
sches Gut-
achten zur 
Ableitung 
von Kon-
zentrations-
zonen 
für Wind-
energiean-
lagen in Kal-
letal. Wa-
rendorf, 
14.10.2013  
 

wwk, Weil 
Winterkamp 
Knopp, Land-
schaftsarchi-
tektin, Geo-
graphen Part-
nerschaft für 
Umweltpla-
nung 

Erfassung der Brut-
vögel, 
Erfassung der Rast- 
und Zugvögel, 
Erfassung der Fle-
dermäuse, 
Untersuchungser-
gebnisse und –
Bewertung, 
Ergebnisbewertung 
und planerische Kon-
sequenzen, 
Diskussion des Kon-
fliktpotenzials künfti-
ger WEA-
Konzentrationszonen 
in bestimmten Flä-
chen für die örtliche 
Avifauna und für Fle-
dermäuse, Hinweis 
zum planerischen 
Umgang mit künftigen 
WEA-
Konzentrationszonen 
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Standort-
konzept für 
Windener-
gieanlagen 
in Kalletal 
(Anhang 1 
zur Begrün-
dung) 
10.04.2017 
 

wwk, Weil 
Winterkamp 
Knopp, Land-
schaftsarchi-
tektin, Geo-
graphen Part-
nerschaft für 
Umweltpla-
nung 

Kurzcharakterisierung 
des Untersuchungs-
gebietes, Festlegung 
des Kriterienkatalo-
ges mit folgenden 
Prüfkomplexen für: 
 harte Tabuzonen: 
Naturhaushalt, Be-
bauung, 
Erholung, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung, 
Landschaftsbild / Kul-
turgüter 
weiche Tabuzonen: 
Naturhaushalt, Be-
bauung, 
Erholung, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung, 
Landschaftsbild / Kul-
turgüter, Größe der 
WEA-Vorrangflächen 
Einzelfallkriterien: 
Naturhaushalt, Be-
bauung, 
Erholung, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung, 
Landschaftsbild / Kul-
turgüter, Windhöffig-
keit, Netzanschluss-
möglichkeit; 
Anwendung des Kri-
terienkatalogs zur Ab-
leitung und Auswahl 
möglicher WEA-
Konzentrationszonen, 
Eingrenzung und Be-
wertung der Potenzi-
alflächen, Bewertung 
des substantiellen 
Raumes für die 
Windenergienutzung 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Kalletal – Der Bürgermeister, Postfach 
1144, 32684 Kalletal schriftlich oder zur Niederschrift im 
Rathaus der Gemeinde Kalletal, Rintelner Straße 3, 32689 
Kalletal – Hohenhausen abgegeben werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 i. V. mit § 4a Abs. 
6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. Es wird darauf hingewie-
sen, dass gem. § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ein 
Antrag unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung verspätet oder nicht geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Kalletal zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen umfasst das gesamte Gemeindege-
biet der Gemeinde Kalletal. Das Plangebiet ist aus dem 
dieser Bekanntmachung als Anlage beigefügten Karten-
auszug ersichtlich. Die Anlage ist Bestandteil dieser Be-
kanntmachung. 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Beschluss zur 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes vom 18.05.2017 sowie die öffentliche Aus-
legung werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der 
Wortlaut des bekanntgemachten Beschlusses stimmt mit 
dem Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal überein. 
Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungs-
verordnung verfahren. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Krei-
ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden - auf der In-
ternetseite der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de 
(Rubrik: Bekanntmachungen) zugänglich gemacht 
 
Kalletal, den 19.05.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
291 Bekanntmachung über die Einebnung von 

Grabstätten auf den Friedhöfen Brake, Entrup, 
Hörstmar, Leese, Lüningheide, Lüerdissen, 
Rintelner Straße, Voßheide, Trophagen. 

 
Reihengrabstätten auf den Friedhöfen Brake, Entrup, 
Hörstmar, Leese, Lüningheide, Lüerdissen, Rintelner 
Straße, Voßheide, Trophagen, bei denen die Ruhezeit 
abgelaufen ist und die ungepflegt sind, werden nach Ab-
lauf von drei Monaten nach Veröffentlichung, gemäß § 14 
Abs. 4 der Friedhofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. De-
zember 2012, geändert durch Satzung vom 13.12.2016, 
kostenpflichtig eingeebnet. Innerhalb dieser drei Monate 
sind von den Nutzungsberechtigten die Grabsteine und 
Einfassungen zu entfernen oder entfernen zu lassen.  
 
Grabstätten (Erdwahl- und Urnenwahlgräber) auf den 
Friedhöfen Brake, Entrup, Hörstmar, Leese, Lüninghei-
de, Lüerdissen, Rintelner Straße, Voßheide, Tropha-
gen, bei denen die Nutzungszeit abgelaufen ist und die 
ungepflegt sind, werden nach Ablauf von drei Monaten 
nach Veröffentlichung, bzw. drei Monate nach Anbringung 
des Hinweisschildes auf der Grabstätte, gemäß § 24 Abs. 2 
der Friedhofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. Dezember 
2012, geändert durch Satzung vom 13.12.2016, kosten-
pflichtig eingeebnet. Die Hinweisschilder wurden am 
09.05.2017 auf den betroffenen Grabstellen angebracht. 
 
Wahl-Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: Sofern 
nicht ein dazu Berechtigter bis zum 31.08.2017 den Antrag 
auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der Friedhofsver-
waltung der Stadt Lemgo stellt, wird die Grabstätte von 
Amts wegen abgeräumt und eingeebnet. 
 
Die Angehörigen werden gebeten, die Grabmale, Blumen-
vasen und den übrigen Grabschmuck zu entfernen.Nicht 
abgeräumtes Grabzubehör geht in das Eigentum der Stadt 
Lemgo über. 
 
Grabstätten (Reihen, Wahl- und Urnengräber) auf den 
Friedhöfen Brake, Entrup, Hörstmar, Leese, Lüninghei-
de, Lüerdissen, Rintelner Straße, Voßheide, Tropha-
gen, bei denen die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen 
ist, die aber ungepflegt sind, werden nach Ablauf von drei 
Monaten nach Veröffentlichung, bzw. drei Monate nach 
Anbringung des Hinweisschildes auf der Grabstätte, ge-
mäß § 18 Abs. 6 i.Vm. § 24 Abs.1 u. Abs.2 der Friedhofs-
satzung der Stadt Lemgo vom 11. Dezember 2012, geän-
dert durch Satzung vom 13.12.2016, kostenpflichtig einge-
ebnet. Die Hinweisschilder wurden am 09.05.2017 auf den 
betroffenen Grabstätten angebracht. Auf die Verpflichtung 
zur Herrichtung und Pflege der Grabstätten wird hiermit 
gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Friedhofssatzung hingewie-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Pflegeverpflichteten werden hiermit gebeten, die Grab-
stätte bis spätestens 31.08.2017 wieder ordnungsgemäß 
herzurichten. Andernfalls wird die Einebnung gemäß § 24 
der Friedhofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. Dezember 
2012, geändert durch Satzung vom 13.12.2016 durchge-
führt. 
 
Lemgo, den 10.05.2017 
 
Alte Hansestadt Lemgo  
Der Bürgermeister 
Forst und Grün Lemgo 
Im Auftrag 
 
 
Meiercord 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
 
 
 
292 Tagesordnung der 23. Sitzung des Rates der 

Alten Hansestadt Lemgo 
 
Ort der Sitzung Großer Sitzungssaal, Rathaus, 

Marktplatz 1, 32657 Lemgo 
Tag der Sitzung  29.05.2017 
Beginn der Sitzung 18:00 Uhr 
 

I. Öffentlicher Teil 
 

1. Einwohneranfragen 
2. Fragestunde des Rates und Mitteilungen des Bür-

germeisters 
3. Besetzung von Ausschüssen 
4. Besetzung von sonstigen Gremien 
 
5. Investitionsprogramm „Gute Schule 

2020“  
52/2017 

 
6. Verfügungsfonds Mittelstraße 

- Beschluss über die Vergabericht-
linie 

24/2017 
2. Ergänzung 

 
7. Haushaltsangelegenheiten 
 
7.1 Genehmigung eines überplanmäßigen 

Aufwands und einer überplanmäßigen 
Auszahlung  

59/2017 

 
8. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Nr. 61 27 01.21 "Braker Weg/ Lüttfeld" 
- Abschluss eines Durchführungsver-
trages 

37/2017 

 
9. Beitritt zum Verein „HanseVerein e.V.“  31/2017 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Fragestunde des Rates und Mitteilungen des Bür-
germeisters 

 
2. Grundstücksangelegenheiten 

hier: Verkauf eines Wohnobjektes mit 
drei Reihenhäusern 

53/2017 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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Jobcenter Lippe 
 
293 Öffentliche Zustellung zwei Festsetzungsbe-

scheide vom 17.05.2017 für die Zeit vom 
01.09.2014 bis 30.09.2015 an Herrn Berger, Nils 

 
An Herrn Berger, Niels sind am 17.05.2017 unter dem Ak-
tenzeichen 6.210.2.22.10.0186.2 zwei Festsetzungs
bescheide erlassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herrn Ber-
ger, Nils unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die 
Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grund-
sätzlich nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen füre Selbstständi-
ge, Wittekindstr. 2, in 32758 Detmold, Zimmer 138 wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 17.05.2017 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Arkadiusz Koleczka 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
 
 
 
294 Öffentliche Zustellung zwei Anhörungen nach 

§24 SGB X vom 17.05.2017 für die Zeit vom 
01.10.2015 bis 30.09.2016 an Herrn Berger, Nils 

 
An Herrn Berger, Niels sind am 17.05.2017 unter dem Ak-
tenzeichen 6.210.2.22.10.0186.2 zwei Anhörungsschreiben 
erlassen worden.  
 
Anhörungsschreiben können nicht zugestellt werden, da 
Herrn Berger, Nils unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Betroffene kann die Anhörungsschreiben beim Jobcen-
ter Lippe, Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen für 
Selbstständige, Wittekindstraße. 2, in 32758 Detmold, 
Zimmer 138 während der üblichen Dienstzeiten in Empfang 
nehmen. 
 
Detmold, den 17.05.2017 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Arkadiusz Koleczka 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2017 
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